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Bayreuth, den 8. Februar 1990Nr. 3

10.38 ab Pressig-Rothenkirchen 2. die Vorkommen der dort lebenden sel-
tenen Pflanzen- und Tierarten sowie
den besonderen Vegetationstypus vor
nachteiligen Eingriffen zu schützen,

3. die natürliche Eigenart und den hohen
landschaftlichen Reiz dieses Waldtei-
ches zu sichern.

3
Verbote

'Es ist verboten, den geschützten Land-
schaftsbestandteil ohne Genehmigung (§ 5)
zu entfernen, zu zerstören oder zu verän-
dern. 2Es ist deshalb vor allem verboten:

1. Bodenbestandteile abzubauen, Gra-
bungen, Aufschüttungen, Sprengun-
gen oder Bohrungen vorzunehmen
oder die gegenwärtige Bodengestalt
und Vegetation durch Düngung, Ent-

, Wässerung, Umbruch, Beweidung,
Aufforstung oder sonstige Maßnah-
men zu verändern,

2. Straßen, Wege, Pfade, Steige und Plät-
ze neu anzulegen oder bestehende zu
verändern,

3. bauliche Anlagen im Sinne der Bayeri-
schen Bauordnung zu errichten, zu än-
dern oder zu beseitigen, auch wenn
dies keiner Baugenehmigung bedarf,

4. Leitungen zu errichten oder zu verle-
gen,

5. die Wasserflächen einschließlich deren
Ufer, den Grundwasserstand oder den
Zu- und Ablauf des Wassers zu verän-
dern,

6. Pflanzen oder einzelne Teile von Ihnen
abzuschneiden, abzupflücken, aus-
oder abzureißen, auszugraben, zu ent-
fernen oder sonst zu beschädigen,
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Zugverbindungen in die DDR;

neue Züge aus und nach Nordbayern

Nach Aufhebung der Visumspflicht und
des Zwangsumtauschs bei Reisen von Bun-
desbürgern in die DDR rechnet die Deut-
sche Bundesbahn mit einer erheblichen
Steigerung der Nachfrage bei Bahnreisen
nach Zielorten in der DDR.

Die Bundesbahndirektion Nürnberg hat
deshalb mit der Deutschen Reichsbahn seit
Anfang Januar zwei weitere neue Zugpaare
ab Nürnberg
— nach Görlitz über Marktredwitz—

Hof - Plauen - Karl-Marx-Stadt,
Nürnberg ab 7.56 Uhr und

— nach Jena über Bamberg—Probstzella
- Saalfeld (Saale), Nürnberg ab 9.02
Uhr

vereinbart. Nachdem diese Züge abends
wieder nach Nürnberg zurückkehren, be-
steht damit auch die Möglichkeit, Tages-
ausflüge per Bahn in grenznahe Städte der
DDR zu unternehmen.

Die genauen Abfahrtszeiten der neu ein-
gerichteten Züge nach Görlitz bzw. Jena,
die im Fahrplan noch nicht enthalten sind,
weil sie mitten in der Fahrplanperiode ein-
gelegt wurden, ergeben sich aus folgender
Übersicht:

10.
11.
11.
12.
12.
12.

,57 ab
,04 an
.57 an
,10 an
,41 an
.49 an

Bayreuth

Ludwigsstadt.
Probstzella
Saalfeld (S)
Rudolstadt (Thür)
Göschwitz (Saale)
Jena Saalbf

, den 29. Januar 1990
Landratsamt
Dr . Dietel
Landrat
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20.
20.
20.

.45

.27

.20
19.42
19.
18.
18.

.08

.31

.23
2007)

Verordnung
über den geschützten Landschaftsbe-

standteil „Teich südwestlich der
Tauritzmühle" (V/c^W//;<?.<

Vom 1. Februar 1990

Auf Grund von Art. 12 Abs. 1 und 3 in
Verbindung mit Art. 9 Abs. 4, Art. 45 Abs. 1
Nr. 4 und Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 des Bayeri-
schen Naturschutzgesetzes — Bay-
NatSchG - (BayRS 791-1-U), zuletzt ge-
ändert durch § 7 des Gesetzes vom 16. Juli
1986 (GVB1S. 135), erläßt das Landratsamt
Bayreuth als untere Naturschutzbehörde
folgende, mit Schreiben der Regierung von
Oberfranken vom 23. Januar 1990 Nr.
820-8632 b genehmigte Verordnung:

§ 1
Schutzgegenstand

(1) Der zirka 600 m südwestlich der Tau-
ritzmühle, Gemeinde Speichersdorf, im
Bereich der Flur „In der HÖH" gelegene
Teich wird als Landschaftsbestandteil
nach Art. 12 Abs. 1 BayNatSchG geschützt.

(2) 'Der geschützte Landschaftsbestand-
teil hat eine Größe von zirka 0,64 ha. 2Er
umfaßt eine Teilfläche des Grundstückes
Flnr. 862 der Gemarkung Haidenaab.

(3) Der geschützte Landschaftsbestand-
teil erhält die Bezeichnung „Teich süd-
westlich der Tauritzmühle".

(4) 'Der geschützte Landschaftsbestand-
teil ist in einer Karte im Maßstab 1:5 000
eingetragen. 2Die Karte (Anlage) ist Be-
standteil dieser Verordnung.

§2
Schutzzweck

• Zweck der Unterschutzstellung ist es,
1. den für den Bestand und die Entwick-

lung der Pflanzen- und Tierwelt not-
wendigen Lebensraum zu bewahren,
insbesondere den Teich einschließlich
seiner Verlandungs- und Flachwasser-
zonen als wichtiges Laichhabitat zu
erhalten und dessen Wasserversor-
gung zu sichern,

1. D 1465/D 1464 Nürnberg—Görlitz
und zurück

(D 1465)
7.56
8.39
9.18

10.04
10.17
11.13
11.39
12.14

12.29
13.03

13.56
14.40
15.47
16.12
16.34

ab
ab
ab
ab
an
an
an
an

an
an

an
an
an
an
an

Nürnberg Hbf
Pegnitz
Marktredwitz
Hof Hbf
Gutenfürst
Plauen (Vogtl)
Reichenbach (V)

an
an
an
an
ab
ab
ab

Zwickau (Sachs) Hbf

Glauchau (Sachs)
ab
ab

Karl-Marx-Stadt Hbf

Freiberg (Sachs)
Dresden-Neustadt
Bautzen
Löbau (Sachs)
Görlitz

ab
ab
ab
ab
ab
ab
(D

22.10
21.25
20.47
19.53
19.40
18.45
18.20

17.47
17.33

16.59
16.11
15.27
14.21
13.51
13.23
1464)

ZugveTbindungen in die DDR
Verordnung über den geschützten Landschaftsbestand-
teü „Teich südwestlich der Tauritzmühle"
Grundsteuer 1990 für Grundstücke im gemeindefreien
Gebiet
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Queüfas-
sungen in der Gemarkung Haag und in den gemeinde-
freien Gebieten Lindenhardter Forst-Nordwest und
-Südost, zur Sicherung der öffentlichen Wasserversor-
gung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der
Haager Gruppe (Bekanntmachung)
Bekanntmachung der Sitzung des Landkreiswahlaus-
schusses zur Prüfung der Wahlvorschläge für die Land-
kreiswahl am 18. März 1990
Öffentliche Ausschreibung der Gemeinde Bindlach
Übung der Bundeswehr
Diesem Amtsblatt liegt das Inhaltsverzeichnis von 1989
bei

2. D 1400/E 2007 Nürnberg-Jena und
zurück

(D 1400)
9,02 ab Nürnberg Hbf an 22.29

- 9.10 ab Fürth (Bay) Hbf an 22.21
9.22 ab Erlangen ' an 22.10

- Forchheim (Oberfr) an 22.00
9.51 ab Bamberg an 21.45

10.12 ab Lichtenfels an 21,24
10.28 ab Kronach an 20.55



7. Lebensbereiche (Biotope) der Tiere
und Pflanzen zu zerstören oder nach-
teilig zu verändern,

8. Schädlingsbekämpfungs- und Pflan-
zenschutzmittel (Insektizide, Herbizi-
de und Fungizide) einzusetzen,

9. eine andere als die nach § 4 dieser Ver-
ordnung zugelassene wirtschaftliche
Nutzung auszuüben,

10. Pflanzen einzubringen oder Tiere aus-
zusetzen,

11. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie
mutwillig zu beunruhigen, zum Fang
freilebender Tiere geeignete Vorrich-
tungen anzubringen, diese Tiere zu
fangen, zu verletzen oder zu töten, ihre
Brut- und Wohnstätten oder Gelege,
Larven, Puppen oder sonstige Ent-
wicklungsformen zu beschädigen oder
fortzunehmen,

12. Wildfütterungen aufzustellen oder
Futtermittel auszustreuen oder abzu-
lagern,

13. mit Kraftfahrzeugen aller Art zu fah-
ren oder diese abzustellen,

14. zu lagern, zu zelten, zelten zu lassen
oder Feuer zu entzünden,

15. das Gelände zu verunreinigen oder Sa-
chen zu lagern,

16. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen
oder aufzustellen,

17. Hunde frei laufen zu lassen, ausgenom-
men Jagdhunde beim Einsatz nach § 4
Nr. 6 dieser Verordnung,

18. in der Zeit vom l.TTebruar bis 30. Sep-
tember eines jeden Jahres Branntkalk
auszubringen,

19. den Teich in der Zeit vom 1. Dezember
bis 30. September eines jeden Jahres
abzulassen,

20. bei einem Ablassen des Teiches in der
Zeit vom 1. Oktober bis 30. November
eines jeden Jahres diesen nicht unver-
züglich wieder zu bespannen.

4. das Errichten und Verlegen von Lei-
tungen,

5. die Veränderung der Wasserflächen,
der Ufer, des Grundwasserstandes und
des Zu- und Ablaufes,

6. das Entnehmen oder Beschädigen von
Pflanzen oder Pflanzenteilen,

7. die Zerstörung oder nachteilige Verän-
derung der Biotope,

8. den Einsatz von Schädlingsbekämp-
fungs- und Pflanzenschutzmitteln,

9. die Ausübung einer anderen als nach
§ 4 dieser Verordnung zugelassenen
wirtschaftlichen Nutzung,

10. das Einbringen von Pflanzen oder Aus-
setzen von Tieren,

11. das Nachstellen, Beunruhigen, Fan-
gen, Verletzen oder Töten von wildle-
benden Tieren sowie das Beschädigen
oder Fortnehmen der Entwicklungs-
formen wildlebender Tiere oder ihrer
Brut- und Wohnstätten,

12. das Aufstellen von Wildfütterungen
und das Ablagern oder Ausstreuen von
Futtermitteln,

13. das Sahren und Abstellen von Kraft-
fahrzeugen aller Art,

14. das Lagern, Zelten und Feuermachen,

15. die Verunreinigung des Geländes und
Lagerung von Sachen,

16. das Anbringen oder Aufstellen von
Bild- oder Schrifttafeln,

17. das Freilaufenlassen von Hunden,

18. das Ausbringen von Branntkalk in der
Zeit vom 1. Februar bis 30. September
eines jeden Jahres,

19. das Ablassen des Teiches in der Zeit
vom 1. Dezember bis 30. September ei-
nes jeden Jahres,

20. das nicht unverzügliche Wiederbe-
spannen des Teiches bei einem Ablas-
sen in der Zeit vom 1. Oktober bis 30.
November eines jeden Jahres.

zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 6 BayNatSchG
kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Deutsche Mark belegt -werden; wer vor-
sätzlich oder fahrlässig eine mit;der Geneh-
migung nach § 5 Abs. 2 dieser .Verordnung
verbundene vollziehbare:Äuflage nicht er-
füllt, - , • ...

§ V
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ih-
rer amtlichen Bekanntmachung im Amts-
blatt des Landkreises Bayreuth in Kraft.
Bayreuth, den 1, Februar 1990
Landratsamt
Dr. Dietel
Landrat

8. die zur Erhaltung der Funktionsfähig-
keit des geschützten 'Kändschaftsbe-
standteiles von der unteren Natur-
schutzbehörde angeordneten bzw. mit
deren Billigung vorgenommenen
Überwachungs-, Schutz-und Pflege-
maßnahmen,

9. das Anbringen oder Aufstellen von
Zeichen oder Schildern, die auf den
Schutz oder die Bedeutung des Land-
schaftsbestandteiles hinweisen oder
von Wegmarkierungen, Warntafeln,
Ortshinweisen, Sperrzeichen oder son-
stigen Absperrungen, wenn die Maß-
nahme auf Veranlassung des Land-
ratsamtes Bayreuth als untere Natur-
schutzbehörde erfolgt,

10. unaufschiebbare Sicherungsmaßnah-
men, die zur Abwehr einer gegenwärti-
gen Gefahr für Leben, Gesundheit
oder bedeutende Sachwerte erforder-
lich sind.

Genehmigung

(1) Die Genehmigung nach § 3 dieser Ver-
ordnung kann erteilt werden, wenn

1. überwiegende Gründe des allgemeinen
Wohls die Erteilung der Genehmigung
erfordern oder

2. die Befolgung der Verbote zu einer of-
fenbar nicht beabsichtigten Härte füh-
ren würde und die Abweichung mit
den öffentlichen Belangen im Sinne
des Bayerischen Naturschutzgesetzes,
insbesondere mit dem Schutzzweck
des geschützten Landschaftsbestand-
teiles, vereinbar ist oder

3. die Durchführung der Verordnung zu
einer nicht gewollten Beeinträchti-
gung von Natur und Landschaft füh-
ren würde.

(2) 'Die Genehmigung kann unter Aufla-
gen, Bedingungen oder befristet erteilt
werden. 2Zur Gewährleistung der Erfül-
lung dieser Nebenbestimmungen kann eine
angemessene Sicherheitsleistung gefordert
werden.

(3) 'Zuständig zur Erteilung der Geneh-
migung ist das Landratsamt Bayreuth als
untere Naturschutzbehörde. 2Im übrigen
gilt Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 5 Bay-
NatSchG entsprechend.

§4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten nach
§ 3 dieser Verordnung sind:

1. die ordnungsgemäße forstwirtschaftli-
che Bodennutzung in bisherigem Um-
fang auf vorhandenen Waldflächen; es
gilt jedoch § 3 Satz 2 Nr. 8 dieser Ver-
ordnung,

2. die ordnungsgemäße teichwirtschaftli-
che Nutzung in bisheriger Art und bis-
herigem Umfang; es gelten jedoch § 3
Satz 2 Nrn. 18, 19 und 20 dieser Ver-
ordnung,

3. das Ablassen des Teiches ausschließ-
lich zum Zwecke des Abfischens in der
Zeit vom 1. Oktober bis 30. November
eines jeden Jahres,

4. Teilentlandungen des Teiches, soweit
diese im Einvernehmen mit der unte-
ren Naturschutzbehörde erfolgen,

5. das Befahren dafür geeigneter Wege
mit Kraftfahrzeugen zu land-, forst-
und fischereiwirtschaftlichen Zwek-
ken,

6. die rechtmäßige Ausübung der Jagd
sowie Maßnahmen des Jagdschutzes;
es gilt jedoch § 3 Satz 2 Nr. 12 dieser
Verordnung,

7. der Bisamfang,

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 BayNatSchG
kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Deutsche Mark belegf werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den geschützten
Landschaftsbestandteil entfernt, zerstört
oder verändert, insbesondere einem Verbot
des § 3 Satz 2 dieser Verordnung über

1. den Abbau von Bodenbestandteilen,
die Vornahme von Grabungen, Auf-
schüttungen, Sprengungen oder Boh-
rungen oder die Veränderung der ge-
genwärtigen Bodengestalt und Vege-
tation,

2. die Herstellung oder Änderung von
Straßen, Wegen, Pfaden, Steigen oder
Plätzen,

3. die Errichtung, Änderung und Beseiti-
gung baulicher Anlagen,
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Grundsteuer 1990 für Grundstücke
im gemeindefreien Gebiet

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.
Januar 1990 die Hebesätze der Grundsteu-
er A auf 250 Prozent und der Grundsteuer B
auf 250 Prozent für das Kalenderjahr 1990
festgesetzt. Gegenüber dem Kalenderjahr
1989 ist damit keine Änderung eingetreten,
so daß auf die Erteilung von Grundsteuer-
bescheiden für das Kalenderjahr 1990 ver-
zichtet wird.
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